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Redaktionelle Anpassung der Satzung zur Festlegung der 

im Zusammenhang bebauten Ortsteile (Bereich Talstraße – 
Regenberg) gemäß der § 34 (4) Nr. 1 BauGB - nachfolgend 

Klarstellungssatzung genannt - 
Stand: 16.01.2017 

 

 
Die redaktionelle Anpassung der Klarstellungssatzung besteht aus den 7 Teilberei-
chen „TB-A“ bis „TB-G“. 
 
Der Satzungstext und die Planzeichenerklärung der rechtsverbindlichen Klarstel-
lungssatzung vom 22.09.2006 gelten uneingeschränkt für die redaktionelle Anpas-
sung fort. 
 
Als Kartengrundlage wurde die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK vom Febru-
ar 2016) verwendet. 
 
Die Planunterlagen zur redaktionellen Anpassung der Klarstellungssatzung wurden 
vom Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR, 99734 Nordhausen, Käthe-
Kollwitz-Straße 9 ausgearbeitet. 
 

 
  

Verfahrensvermerke 

 

 

Abstimmung mit Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
 

Die Abstimmung des Inhaltes der redaktionellen Anpassung der Satzung zur Fest-
legung der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (Bereich Talstraße – Regenberg) 
gemäß der § 34 (4) Nr. 1 BauGB - nachfolgend Klarstellungssatzung genannt -  mit 
dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen erfolgte am 11.01.2017. 
 

Satzungsbeschluss 
 

Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis hat in seiner Sitzung am .......................... die 
redaktionelle Anpassung  der Klarstellungssatzung als Satzung beschlossen. 
 
Zella-Mehlis, den ........................... 

(Siegel) 
.............................. 

Bürgermeister 

Satzungsanzeige 
 

Die Unterlagen der redaktionellen Anpassung der Klarstellungssatzung sind der 
Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 21 (3) ThürKO am ............................. angezeigt 
worden. Gemäß Schreiben vom .................... / durch Fristablauf wurden gegen die 
o. a. Satzung keine Beanstandungen geltend gemacht. 
 
Zella-Mehlis, den ........................... 

 (Siegel) 
.............................. 

Bürgermeister 

Ausfertigung 
 

Die Übereinstimmung des Satzungsinhaltes mit dem Willen des Stadtrates sowie 
die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens werden bekundet. 
 
Zella-Mehlis, den ........................... 

 (Siegel) 
.............................. 

Bürgermeister 

Inkrafttreten 
 
Die redaktionelle Anpassung der Klarstellungssatzung ist am ........................ gemäß 
§ 10 (3) BauGB ortsüblich mit dem Hinweis bekannt gemacht worden, wo die 
Satzung von jedermann eingesehen werden und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann. Damit tritt die Satzung gemäß § 10 (3) BauGB und § 21 (2) und (3) 
ThürKO 
 

i n   K r a f t. 

Zella-Mehlis, den ........................... 
 (Siegel) 

.............................. 
Bürgermeister 

 
 

TB-A

TB-B TB-C

TB-D TB-E TB-F TB-G


